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Betreff 
 
Zustimmung zur Leistung außerplanmäßiger Auszahlungen für das Bauvorhaben 
Kanal- und Straßenbauarbeiten Burgstraße und Marktstraße 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt, für das Bauvorhaben Kanal- und Straßenbau-
arbeiten Burgstraße und Marktstraße zusätzliche Mittel in Höhe von 166.000 € außerplan-
mäßig in 2013 bereitzustellen, davon entfallen 130.000 € auf die Baukosten (Hauptforde-
rung) und 36.000 € auf die Verzinsung. Die Deckung erfolgt über nicht beanspruchte Mittel 
im Haushaltsjahr 2013 bei Invest-Nr. 07-00098 - Instandsetzung Marktplatz Menden sowie 
hinsichtlich der Zinsen durch Mehrerträge bei Produkt 16-01-01, Sachkonto 456205 (Ver-
zinsung der Gewerbesteuer). 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Die bauausführende Firma für diese Maßnahme hat mit Schreiben vom 08.05.2008 Klage 
gegen die Stadt Sankt Augustin beim Landgericht Bonn erhoben. 
 
Die Baufirma macht Restwerklohnansprüche aus Kanal- und Straßenbauarbeiten geltend, 
die sie nach ihrer Auffassung im Auftrag der Stadt in der Burgstraße und Marktstraße in 
Sankt Augustin-Menden erbracht hat. 
 
Die Forderung beläuft sich auf 228.641,77 € nebst Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz. 
 
Da die Stadt aus fachlicher Sicht die Auffassung der Klägerin nicht vertritt, zieht sich das 
Gerichtsverfahren seit weit mehr als fünf Jahren hin. Aufgrund des hohen Prozessrisikos 
und der vermutlich noch mehrjährigen Verfahrensdauer sowie weiterer Gutachterkosten und 
Verzinsungen wurde aufgrund dringenden Anratens des Gerichts am 18.12.2013 ein pro-
zessbeendender Vergleich vor dem Landgericht Bonn geschlossen. 
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Der Vergleich sieht vor, dass die Stadt sich verpflichtet, zum Ausgleich der Klageforderung 
einen Betrag in Höhe von 130.000 € brutto zuzüglich Zinspauschale in Höhe von 36.000 € 
an die bauausführende Firma zu zahlen. Die Zahlung ist fällig am 26.03.2014. Ab diesem 
Zeitpunkt ist die Hauptforderung mit weiteren 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basis-
zins weiter zu verzinsen. 
 
Die Kosten des Rechtsstreits einschließlich dieses Vergleichs werden gegeneinander auf-
gehoben. 
 
Die noch von den Anliegern zu zahlenden Straßenausbaubeiträge werden unter Berück-
sichtigung des Vergleichs vom 18.12.2013 von der Zentralen Vergabestelle festgesetzt und 
veranlagt. 
 
Daher sind Mittel in Höhe von 166.000 € außerplanmäßig bereitzustellen. 
 
Die Aufteilung erfolgt wie folgt: 
 
Invest-Nr. 07-00268; Sachkonto 785200 - Kanalbau Burgstraße: 29.809 € 
Invest-Nr. 07-00269 ; Sachkonto 785200 - Straßenbau Burgstraße: 60.216 € 
Invest-Nr. 07-00270; Sachkonto 785200 - Kanalbau Marktstraße: 17.615 € 
Invest-Nr. 07-00271; Sachkonto 785200 - Straßenbau Marktstraße: 22.360 € 
Produkt 12-01-01; Sachkonto 548201 – Verzugszinsen: 22.867 € 
Produkt 11-02-01; Sachkonto 548201 – Verzugszinsen: 13.133 € 
 
Die Deckung erfolgt über nicht benötigte Mittel aus dem Haushaltsjahr 2013 bei Investiti-
onsnummer 07-00098 – Instandsetzung Marktplatz Menden mit 130.000 € und Mehrerträge 
in Höhe von 36.000 €bei Produkt 16-01-01, Sachkonto 456205 (Verzinsung der Gewerbe-
steuer). 
 
In Vertretung 
 
 
 
Marcus Lübken 
Beigeordneter 
 
Die Maßnahme 

  hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich 
auf 166.000 €. 
 

  Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan       zur Verfügung. 
 

  Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von 
  über- oder außerplanmäßigem Aufwand und Auszahlungen in Höhe von 36.000 € ist 

 erforderlich. 
  über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 130.000 € ist erforderlich  
  (bei Investitionen). 
Zur Finanzierung wurden bereits       € veranschlagt; insgesamt sind       € bereit zu 
stellen. Davon entfallen       € auf das laufende Haushaltsjahr. 


